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SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung 

(Corona-ArbSchV) 

Vom 25. Juni 2021 (BAnz AT 28.06.2021 V1) 

 

Auf Grund des § 18 Absatz 3 des Arbeitsschutzgesetzes, der durch Artikel 1 Nummer 

1 Buchstabe b des Gesetzes vom 22. Dezember 2020 (BGBl. I S. 3334) angefügt 

worden ist, verordnet das Bundesministerium für Arbeit und Soziales: 

§ 1 Ziel und Anwendungsbereich 

(1) Diese Verordnung dient dem Ziel, das Risiko einer Infektion mit dem Coronavirus 

SARS-CoV-2 bei der Arbeit zu minimieren und die Sicherheit und Gesundheit der 

Beschäftigten zu schützen. 

(2) Die Arbeitsschutzverordnungen gemäß § 18 Absatz 1 und 2 des Arbeitsschutzge-

setzes und abweichende Vorschriften der Länder zum Infektionsschutz, insbesonde-

re im Zusammenhang mit der Betreuung von Kindern, sowie weitergehende Vor-

schriften der Länder und die SARS-CoV-2-Arbeitsschutzregel bleiben unberührt. 

§ 2 Gefährdungsbeurteilung und betriebliches Hygienekonzept 

(1) Der Arbeitgeber hat gemäß den §§ 5 und 6 des Arbeitsschutzgesetzes die Ge-

fährdungsbeurteilung hinsichtlich zusätzlich erforderlicher Maßnahmen des betriebli-

chen Infektionsschutzes unter Berücksichtigung der SARS-CoV-2- Arbeitsschutzre-

gel zu überprüfen und zu aktualisieren. Auf der Grundlage der Gefährdungsbeurtei-

lung hat der Arbeitgeber in einem Hygienekonzept die erforderlichen Maßnahmen 

zum betrieblichen Infektionsschutz festzulegen und umzusetzen. Die festzulegenden 

Maßnahmen sind auch in den Pausenbereichen und während der Pausenzeiten um-

zusetzen. Zur weiteren Orientierung über geeignete Maßnahmen nach den Sätzen 1 

und 2 können insbesondere die branchenbezogenen Handlungshilfen der Unfallver-

sicherungsträger herangezogen werden. 

(2) Ergibt die Gefährdungsbeurteilung, dass ein Schutz der Beschäftigten durch 

technische und organisatorische Schutzmaßnahmen nicht ausreichend ist und das 

Tragen medizinischer Gesichtsmasken (Mund-Nase-Schutz) oder der in der Anlage 

bezeichneten Atemschutzmasken durch die Beschäftigten erforderlich ist, sind diese 
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vom Arbeitgeber bereitzustellen. Die Beschäftigten haben die vom Arbeitgeber zur 

Verfügung zu stellenden Masken oder mindestens gleichwertige Masken zu tragen. 

(3) Das betriebliche Hygienekonzept ist den Beschäftigten in geeigneter Weise in der 

Arbeitsstätte zugänglich zu machen. 

§ 3 Kontaktreduktion im Betrieb 

Der Arbeitgeber hat alle geeigneten technischen und organisatorischen Maßnahmen 

zu treffen, um betriebsbedingte Personenkontakte zu reduzieren. Die gleichzeitige 

Nutzung von Räumen durch mehrere Personen ist auf das betriebsnotwendige Mini-

mum zu reduzieren. 

§ 4 Tests in Bezug auf einen direkten Erregernachweis des 

Coronavirus SARS-CoV-2 

(1) Zur Minderung des betrieblichen SARS-CoV-2-lnfektionsrisikos hat der Arbeitge-

ber den Beschäftigten, soweit diese nicht ausschließlich in ihrer Wohnung arbeiten, 

mindestens zweimal pro Kalenderwoche kostenfrei einen Test in Bezug auf einen 

direkten Erregernachweis des Coronavirus SARS-CoV-2 anzubieten, der vom Bun-

desinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte zugelassen ist. 

(2) Testangebote nach Absatz 1 sind nicht erforderlich, soweit der Arbeitgeber durch 

andere geeignete Schutzmaßnahmen einen gleichwertigen Schutz der Beschäftigten 

sicherstellt oder einen bestehenden gleichwertigen Schutz nachweisen kann. 

(3) Nachweise über die Beschaffung von Tests und Vereinbarungen mit Dritten über 

die Testung der Beschäftigten hat der Arbeitgeber bis zum Ablauf des 10. September 

2021 aufzubewahren. Die Aufbewahrungsfrist nach Satz 1 gilt auch für Nachweise 

über bis zum 30. Juni 2021 beschaffte Tests und für Nachweise über bis zum 30. 

Juni 2021 geschlossene Vereinbarungen mit Dritten über die Testung der Beschäftig-

ten nach § 5 Absatz 1 der SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung vom 21. Januar 

2021 (BAnz AT 22.01.2021 V1), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 21. 

April 2021 (BAnz AT 22.04.2021 V1) geändert worden ist. 

§ 5 Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am 1. Juli 2021 in Kraft. Sie tritt am Tag der Aufhebung der 

Feststellung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite durch den Deutschen 

Bundestag nach § 5 Absatz 1 Satz 2 des Infektionsschutzgesetzes, spätestens je-

doch mit Ablauf des 10. September 2021 außer Kraft. 
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Anlage Einsetzbare Atemschutzmasken 

Folgende Atemschutzmasken können nach § 2 Absatz 2 ausgewählt und benutzt 

werden: 

Maskentyp 
Standard 

(Teil der Kennzeichnung) 
Weitere Kennzeichnungsmerkmale Zielländer 

FFP2 oder 

vergleichbar
1
 

Verordnung (EU) 2016/425 

DIN EN 149:2001+A1:2009 

oder vergleichbar 

CE-Kennzeichnung mit nachgestellter 

Kennnummer der notifizierten Stelle 

Geräteklasse (zum Beispiel FFP2) 

Gebrauchsdauer 

Herstellerangaben 

EU-Konformitätserklärung 

Anleitung und Information 

EU 

Vollmasken, 

gebläseun-

terstützte 

Masken, 

Hauben oder 

Helme mit 

auswechsel-

barem Parti-

kelfilter
2
 

Verordnung (EU) 2016/425 

Vollmasken: EN 12942 oder 

vergleichbar; 

gebläsefiltrierende Hauben: 

EN 12941 oder vergleichbar 

EN 136 oder vergleichbar 

Partikelfilter: EN 143 oder 

vergleichbar 

CE-Kennzeichnung mit nachgestellter 

Kennnummer der notifizierten Stelle 

Herstellerangaben 

EU-Konformitätserklärung 

Anleitung und Information 

EU 

N95
1
 NIOSH-42CFR84 Modellnummer 

Lot-Nummer 

Maskentyp 

Herstellerangaben 

TC-Zulassungsnummer 

USA und 

Kanada 

P2
1
 AS/NZS 1716-2012 Identifizierungsnummer oder Logo der Kon-

formitätsbewertungsstellen 

Australien 

und Neusee-

land 

DS2
1
 JMHLW-Notification 214, 

2018 

https://www.baua.de/DE/Themen/Arbeitsge

staltung-im-

Betrieb/Coronavirus/pdf/Kennzeichnung-

Masken.pdf?_blob=publicationFile&v=10 

https://www.jaish.gr.jp/horei/hor1-y/hor1-y-

13-11-3_1.pdf 

https://www.jaish.gr.jp/horei/hor1-y/hor1-y-

13-11-3_2.pdf 

Japan 
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Maskentyp 
Standard 

(Teil der Kennzeichnung) 
Weitere Kennzeichnungsmerkmale Zielländer 

CPA
1
 Prüfgrundsatz für Corona 

SARS-CoV-2 Pandemie 

Atemschutzmasken (CPA) 

Bescheinigung der Marktüberwachungsbe-

hörde nach § 9 Absatz 3 der Medizinischer 

Bedarf Versorgungssicherstellungsverord-

nung, die vor dem 1. Oktober 2020 ausge-

stellt wurde. 

Deutschland 

1
 Ohne Ausatemventil; Masken mit Ausatemventil dürfen nur getragen werden, wenn alle Kontakt-

personen ebenfalls eine Atemschutzmaske tragen. Corona SARS-CoV-2 Pandemie Atem-

schutzmasken (CPA) können zum Beispiel überprüfte KN95-Masken sein, die nach dem Prüf-

grundsatz für CPA der Zentralstelle der Länder für Sicherheitstechnik getestet worden sind. 

2
 Bei diesen Systemen besteht kein Fremdschutz. Sie können daher nur angewendet werden, 

wenn alle Kontaktpersonen eine Atemschutzmaske tragen. 

 

 

 

 



PRÄVENTIVE 

RECHTSBERATUNG 

SEIT 26 JAHREN!

SOFTWARE MIT INHALTEN 
AUS EINER HAND!
Die rechtliche Vorsorgeuntersuchung für Unternehmen.

Nutzen Sie unsere gespeicherten Erfahrungen aus 26 Jahren 
Complianceberatung. Wir vermeiden die Haftung für Organisati-
onsverschulden von Führungskräften. Sie müssen organisatorisch 
dafür sorgen, dass sie sich selbst und dass sich alle Mitarbeiter 
des Unternehmens legal verhalten. Dazu lassen sich alle Risiken 
und Pfl ichten eines Unternehmens mit unserem System ermitteln, 
delegieren, monatlich aktualisieren, erfüllen, kontrollieren, digital 
speichern und für alle jederzeit verfügbar halten. Die Verantwort-
lichen können digital abfragen, wer, welche Pfl icht, an welchem 
Betriebsteil, wie zu erfüllen hat. Führungskräfte können auf 
einer Oberaufsichtsmaske mit einem Blick kontrollieren, ob alle 
Pfl ichten im Unternehmen erfüllt sind. Systematisch senken wir 
den Complianceaufwand durch Standardisierung um 60 %.
Sachverhalte im Unternehmen wiederholen sich, verursachen 
gleiche Risiken und lösen gleiche Rechtspfl ichten zur Risikoabwehr 
aus. Rechtspfl ichten werden nur einmal geprüft, verlinkt, gespei-

chert und immer wieder mehrfach genutzt. Wir sind Rechtsan-
wälte mit eigenen Informatikern und bieten eine Softwarelösung 
mit Inhalten und präventiver Rechtsberatung aus einer Hand. Auf 
Anregungen aus den Unternehmen passen unsere EDV-Spezialis-
ten die Software unseres Compliance-Management-Systems an. 
Der aktuelle Inhalt unserer Datenbank: 18.000 Rechtsvorschrif-
ten von EU, Bund, Ländern und Berufsgenossenschaften, 7.500 
Gerichtsurteile, standardisierte Pfl ichtenkataloge für 45 Bran-
chen und 57.000 vorformulierte Betriebspfl ichten. 44.000 Unter-
nehmensrisiken sind mit 59.000 Rechtspfl ichten drei Millio-
nen Mal verlinkt und gespeichert. Auf die Inhalte kommt es an. 
Je umfangreicher die Datenbank umso geringer ist das Risiko eine 
Unternehmenspfl icht zu übersehen. 

Weitere Informationen unter: 
www.rack-rechtsanwälte.de


